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Frankreich. (Der Säbel am Sattel) soll künftig
wie bei der Kavallerie auch von den berittenen
Infanterieoffizieren getragen werden. Die Zeichnung des

betreffenden Wehrgehänges ist bereits veröffentlicht worden.
Italien. (Die neue B ef örde ru ngs vor sch rift

für den Grad des Hauptmannes) setzt fest:
Der Kriegsminister setzt jährlich die Altersgrenze fest,
innerhalb deren Lieutenants der Infanterie und Kavallerie

in die Beförderung8liste eingetragen werden.
Anforderungen : „Vollkommene körperliche Tüchtigkeit und
allgemeine Qualifikation „sehr gut."

Die in die Liste Eingetragenen haben einen Spezialkurs

durchzumachen und zwar die Offiziere der Infanterie

einen von 3 Monaten in der Centralschiessschule

von Parma; die der Kavallerie einen von 4 Monaten in
der Reitschule von Pinerolo.

Nach Absolvierung haben die Betreffenden vor einer
vom Kriegsminister ernannten Kommission eine Prüfung

abzulegen. Die Kommission besteht bei jeder
Waffe, unter Vorsitz eines Generals, aus 4 Obersten und
4 Oberstlieutenants oder Majoren. Jede Kommission
teilt sich in 4 Abteilungen. Die letztern präsidiert einer
der Obersten, uuter diesen ist einer der Kommandeur
der Schiess- bezw. der Reitschule.

Die Abteilungen der Infanterie sind : 1. Ballistik der

Handfeuerwaffen; 2. Kenntnis der Gewehre und des

Artilleriematerials; 3. Feuergefecht und Terrainbenützung

4. Reglementarisches Exerzieren in der
Kompagnie, einzeln und» im Bataillonsverband ; Gefechtsexer-
ziereu zweier Kompagnien gegen einander; Schiessen
mit Gewehr und Revolver ; Distanzschätzen.

Für die Kavallerie : 1. Reiten in der Bahn und im

Terrain; 2. Kenntnis der Organisation und Réglemente
der wichtigsten fremdländischen Kavallerien; Pferde-
Venntnis und Hufbeschlag; 3. Exerzieren der Schwadron

einzeln und im Regimentsverband ; 4. Gefechtsexer-
lieren von zwei Schwadronen gegen einander, Fechten,
Schiessen mit Karabiner und Revolver.

Die Prüfung ist zum Teil mündlich, zum Teil praktisch;

vorher erfolgt schriftliche Ausarbeitung eines
Themas der allgemeinen oder militärischen Bildung
unter Klausur. Die Censurskala umfasst 20 Nummern.

Die gemeinsame Beratung der ganzen Kommission be-

itimnit, ob der Geprüfte zum Avancement „geeignet"
oder ungeeignet sei.

Italien. (Eine Reorganisation des
Heerwesens) ist vom Kriegsminister ausgearbeitet und der

bezügliche Gesetzentwurf der Kammer vorgelegt worden.
Der Entwurf umfasst: 1. Mobilmachung. 2. Kadres der

Mobilmiliz; 3. die Grundsätze der Heeresverwaltung;
4. Organisation des Kommissariats und des Rechnungswesens;

5. Organisation des Geniewesens; 6. Organisation

der Küsten- und Festungsartillerie; 7. Organisation
der Alpentruppen. Die übrigen bestehenden Einrichtungen

werden von der Reorganisation nicht betroffen.
Italien. (Einen anstrengenden Marsch)

hatten am 15. September das 25. und 30. Infanterie-Regiment

bei der Rückkehr von den Manövern aus den
Thälern Brisagnola und der Trebbia nach Genua auszuführen.

Während des zirka 40 km. langen Marsches von
"origlia nach Genua blieben ungefähr 400 Mann zurück.
Hau schreibt dieses .bedauernswerte Ereignis mangelhafter

Verpflegung zu. Vor dem Einmarsch in Genua
¦and Oberst Casati es notwendig, eine einstündige
**st zu machen, um in einigermassen anständiger Haling

einrücken zu können. Man lobt die Hülfe, welche
™s Landbewohner den Erkrankten angedeihen Hessen.
Ei«e Anzahl Soldaten müsste ins Spital abgegeben
»erden.

i.

(F. M.)

Verschiedenes.

— (Die Ausrüstung des Bergsteigers.) Vor einiger Zeit
beauftragte der englische „Alpine Club" eine besondere

Kommission, Ermittelungen darüber anzustellen, wie die

Ausrüstung für Bergsteiger beschaffen sein müsse, um
ihrem Zwecke am besten zu entsprechen. Diese
Kommission untersuchte die wichtige Frage eingehend, hielt
vermittelst Fragebogen Umfrage bei den Mitgliedern des

„Alpine Club" und veröffentlichte in Heft 116 des „Alpine

Journal" einen umfassenden Bericht, der in den

Nummern 8 und 9 der Mitteilungen des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins auszugsweise wiedergegeben

ist und aus dem wir nur das wiederholen, was sich

auf die Kleidung bezieht :

Jedes Kleidungsstück, mit Ausnahme der Schuhe, soll
von Wolle sein. Rock und Beinkleider können mit einer
Alaunlösung ziemlich wasserdicht gemacht werden. Der

englische Rockschnitt (Norfolkjacket) ist bekannt. Der
Stoff muss fest, aber nicht zu dicht sein. Ferner bringen

die Engländer so viele Taschen an, wie irgend möglich

: sechs aussen mit Klappen, zwei innen, wovon eine

besonders gross zur Aufnahme von Karten und ferner
eine grosse, ringsum gehende Tasche mit mehreren Knöpfen.

Die Öffnungen der letzteren sollen so hoch wie
möglich angebracht sein, damit der Schnee beim Abfahren

nicht hineindringt. Empfehlenswert ist es, an dem

Kragen des Rockes eine Lasche anzubringen, womit man
den Kragen, wenn aufgestellt, fest zuknöpfen kann.
Ebensolche Laschen mit drei Knöpfen gehören an die

Ärmel, jedoch über, nicht unter dem Handgelenke. Der

Aufhänger wird am besten von Hirschleder, welches

auf Leinwand gesteppt ist, angefertigt.
Die Weste soll mit Wollstoff gefüttert und der Rückenteil

ganz von Wolle sein. An derselben werden 4—6
Taschen aussen und eine Tasche für Banknoten innen

angebracht. Westen von dünnem Leder mit Wollfutter
werden als sehr warm empfohlen.

Knickerbockers. Der Bund muss von Flanell sein,
ausserdem kann man dieselben mit Flanell durchaus

füttern lassen. Neben den gewöhnlichen Seitentaschen

sind noch zwei kleine Taschen im Bund für Uhr und

Geld nützlich. Alle Taschen sind aus Wollstoff
herzustellen. Eine Tasche rückwärts, mit wasserdichtem Stoff

gefüttert und zum Zuknöpfen, ist vorteilhaft.
Das Hemde. Der Bericht empfiehlt, dicken Flanell zu

nehmen, welcher vorher gewässert werden muss, um das

Eingehen beim Waschen zu .vermeiden. Der Kragen
soll fest angenäht, nicht angeknöpft sein.

Den Hut wird empfohlen, aus weichem Filz zu

nehmen, mit breitem Rand und ziemlich hoch. Ein Streifen

von Flanell zwischen Hut und Hutleder soll vorteilhaft
sein. Statt Hutleder einen Wollstreifen zu trageu soll

Nachteile haben, die jedoch nicht genannt sind. An
dem Hutrande bringe man eine Öse an, nm bei starkem

Wind eine Schnur befestigen zu können. Ist an dem

Rockkragen ebenfalls eine Öse angebracht, so kann man

den Hut mittels einer kurzen Schnur, welche an beiden

Enden einen Karabinerhaken hat, befestigen, die Schnur

ist dann nie im Wege.
Die Gletschermütze sollte auf allen Expeditionen in

der Eisregion mitgeführt werden. Der Bericht empfiehlt

3 Sorten: 1. Leichte, am besten gestrickt aus Jägerwolle.

2. Mittelstarke, rückwärts mit grossem Schirm,

der den ganzen Hals bedeckt und der unter dem Kinn

geknöpft werden kann. Derselbe kann zusammengelegt

und aufgeschlagen werden. 3. Modell Nr. 2, nur aus

Pelz gefertigt.
Strümpfe, handgestrickt und aus starker Wolle. Socken
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unter deu Strümpfen zu tragen wird empfohlen, die

Schuhe müssen dann aber weit genug gemacht sein.

Schuhe zum Schnüren, stark gearbeitet, mit am Rande
vorstehenden Sohlen und niedrigen Absätzen. Die Zunge
soll beiderseitig bis oben bin festgenäht sein, damit der
Schuh bis oben wasserdicht ist. Geschmiedete, nicht

gegossene Nägel müssen die Sohle und den Absatz
schützen. Die äussere Reihe lasse man so dicht wie
möglich einschlagen. Reserveschnürriemen sind nicht
zu vergessen.

Gestrickte Stutzen über die Knöchel gezogen und über

den Schuh geschlagen, schützen gegen Eindringen von
Steinen und Schnee.

Gamaschen. Diese werden am besten ganz aus
englischem Tuch (Boxclotb) gefertigt ; mau kann jedoch auch

den unteren Teil aus besetztem Tuch und den oberen

Teil aus Zwilch herstellen oder nur Zwilch nehmen.

Tuch ist jedoch stärker und wasserdichter. Die Gamaschen

müssen genau nach dem Schuh und dem Bein

gearbeitet werden und als Steg eine flache Kette haben.

Der Steg wird so angebracht, dass man ihn über den

Absatz des Schuhes zieht, nicht wie bei gewöhnlichen
Gamaschen, die man über die Fussspitze ziehen muss.

An die Gamaschen gehören Hornknöpfe oder Haken

nnd Ösen.

Handschuhe. Feste aus starkem Wollenfaden

gestrickt, nur mit Daumen nnd ohne Finger sind am

tauglichsten. Den Rücken kann man mit Tuch besetzen

lassen. Es ist gut, zwei Paar H andschuhe mitzuführen
Über die Wollhandschuhe kann man noch Handschuhe

aus leichtem Gummistoff ziehen, gegen Nässe und Kälte.

Jagdweste aus leichter Wolle gestrickt. Da diese Weste
elastisch ist, kann man sie über und unter dem Rocke

tragen. Einige nehmen statt der Jagdweste ein zweites

Flanellhemd mit, welches dann aber weit genug sein

muss, um über der Weste getragen werden zu können.
Flanellbeinkleider worden empfohlen, um beim Nachtlager

im Freien, oder morgens beim Ausmarsch über die
Knickerbockers getragen zu werden. Solche Beinkleider
sind für den Unterkörper, was die Jagdweste für den

Oberkörper ist.

Pantoffeln nehme man von Leder und stark genug, um

damit vom Hotet oder einer Hütte in das Freie gehen

zu können. Empfehlenswert sind auch Jägersche
Wollschuhe mit Gummizügen und ohne Kappen. Auch Leinenschuhe

mit Gummisohlen werden empfohlen.
Maske. Diejenigen, welche eine Maske tragen müssen,

sollten es mit einer solchen aus weichem Wollstoff
versuchen, welcher angenehmer sein soll, wie Leinen.

Gummimantel. Es scheint immer noch Leute zu geben,

welche den Gummimantel für unentbehrlich halten. Der

Bericht glaubt, die beste Form sei wahrscheinlich kurz

(nicht viel länger wie der Roek) nnd nicht zu weit,
ansser an den Armlöchern. Ein breiter Saum unten
verhindert bis zu einem gewissen Grad das Aufsteigen
der Nässe. Ausserdem muss ein Verschluss um die Ärmel
und Ventilationslöcher angebracht werden. (M. Z.)
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